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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Ottmar Schreiner, Rudolf Dreßler, 
Christel Hanewinckel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3301 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Beseitigung des Mißbrauchs der 
Geringfügigkeitsgrenze in der Sozialversicherung 

b) zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4969 - 

Dauerhafte Beschäftigungen sozialversichern 

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Petra Bläss, Dr. Heidi Knake-Werner 
und der Gruppe der PDS 
- Drucksache 13/6090 - 

Sozialversicherungspflicht für jede bezahlte Arbeitsstunde 

A. Problem 

Die Sozialversicherungsfreiheit geringfügiger Beschäftigung hat 
dazu geführt, daß die Zahl dieser Beschäftigungsverhältnisse, die 
auf bis zu 5,6 Millionen beziffert wird, stark angestiegen ist. Nach 
Auffassung der Initiatoren der Vorlagen wirkt die Sozialversiche

-

rungsfreiheit wie eine Subvention ungeschützter Arbeitsverhält-
nisse, die der Wettbewerbsneutralität auf dem Arbeitsmarkt wi-
derspricht. 

Im Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 ist insbesondere vor-
gesehen, daß Arbeitgeber in Zukunft grundsätzlich (ab einer Ba-
gatellgrenze) auch für geringfügig Beschäftigte beitragspflichtig 
sind. Die geringfügig Beschäftigen selbst sollen dagegen nur 
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dann versicherungspflichtig werden, wenn ein Schutzbedürfnis 
besteht oder wenn die Versicherungspflicht unter dem Gesichts-
punkt der solidarischen Finanzierung gerechtfertigt ist. 

Im Antrag auf Drucksache 13/4969 wird die Sozialversicherungs-
pflicht für alle dauerhaften Beschäftigungsverhältnisse gefordert, 
um Frauen beim Aufbau einer eigenständigen sozialen Absiche-
rung zu unterstützen und der Wettbewerbsverzerrung mit der 
Einführung verbindlicher, sozial verträglicher Beschäftigungs-
standards entgegenzuwirken. 

Im Antrag auf Drucksache 13/6090 wird die Sozialversicherungs-
pflicht für jede bezahlte Arbeitsstunde gefordert, wobei der Ar-
beitgeber bei Arbeitsentgelten unter dem Existenzminimum bei-
de Beitragsanteile übernehmen soll. Ziel des Antrags ist der Er-
werb von individuellen Ansprüchen in den Zweigen der Sozial-
versicherung zur Absicherung der Beschäftigten bei Arbeitslosig-
keit, Krankheit und im Alter. 

B. Lösung 

Ablehnung der Vorlagen. 

Die Mehrheit der Ausschußmitglieder hat die Vorlagen mit dem 
Hinweis darauf abgelehnt, daß das Instrument der geringfügigen 
Beschäftigung trotz möglichen Mißbrauchs nicht in Frage gestellt 
werde dürfe, da es insbesondere für den Mittelstand von großer 
Bedeutung sei. Die Einführung der Versicherungspflicht in die-
sem Bereich werde auch deshalb abgelehnt, weil ein großer Teil 
der Betroffenen an einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung nicht interessie rt  sei. Im übrigen sei es mehr als zweifelhaft, 
daß die Einführung der Versicherungspflicht einen Beitrag zur 
Verbesserung der Alterssicherung von Frauen leisten werde. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Annahme einer oder mehrerer der Vorlagen. 

Angesichts der zunehmenden Tendenz der Umwandlung von 
Normalarbeitsverhältnissen in geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse sahen die Initiatoren der Vorlagen dringenden Hand-
lungsbedarf. Eine Einbeziehung der geringfügig Beschäftigten in 
die Versicherungspflicht sei notwendig, um eine weitere Erosion 
der sozialen Sicherungssysteme zu verhindern und den bestehen-
den Wettbewerbsverzerrungen durch geringfügige Beschäftigung 
entgegenzuwirken. 

D. Kosten 

Keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 abzulehnen, 

b) den Antrag auf Drucksache 13/4969 abzulehnen und 

c) den Antrag auf Drucksache 13/6090 abzulehnen. 

Bonn, den 24. März 1998 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Ulrike Mascher 

Vorsitzende 

Leyla Onur 

Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Leyla Onur 

I. Beratungsverlauf 

a) Allgemeines 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 ist in der 
114. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. Juni 
1996 an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
zur federführenden Beratung und an den Ausschuß 
für Wirtschaft, den Ausschuß für Fami lie, Senioren, 
Frauen und Jugend, den Ausschuß für Gesundheit 
sowie gemäß § 96 GO-BT an den Haushaltsausschuß 
zur Mitberatung überwiesen worden. 

Der Antrag auf Drucksache 13/4969 ist ebenfa lls in 
der 114. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. 
Juni 1996 an den Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung zur federführenden Beratung und an den Aus-
schuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 
Mitberatung überwiesen worden. 

Der Antrag auf Drucksache 13/6090 ist in der 138. 
Sitzung des Deutschen Bundestages am 14. Novem-
ber 1996 an den Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung zur federführenden Beratung und an  den Aus-
schuß für Wirtschaft sowie den Ausschuß für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung über-
wiesen worden. 

Der federführende Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 
13/3301 und die Anträge auf den Drucksachen 
13/4969 und 13/6090 in seiner 112. Sitzung am 24. 
September 1997 erstmalig beraten. Der Ausschuß hat 
in seiner 117. Sitzung am 29. Oktober 1997 die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung von 
Sachverständigen beschlossen, die am 10. Dezember 
1997 als 120. Sitzung stattfand. Der Ausschuß hat die 
Beratungen in seiner 122. Sitzung am 4. Februar 
1998 sowie in seiner 124. Sitzung am 4. März 1998 
fortgesetzt und in dieser Sitzung auch abgeschlossen. 
Mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei 
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS hat der Ausschuß 
den Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 abge-
lehnt. Der Ausschuß hat den Antrag auf Drucksache 
13/4969 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der SPD ebenfalls abgelehnt. Im 
übrigen hat er den Antrag auf Drucksache 13/6090 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und F.D.P. gegen die Stimmen der Gruppe der PDS 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

b) Mitberatende Voten 

Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 

Der Ausschuß für Wirtschaft  hat dem federführenden 
Ausschuß in seiner Sitzung am 26. Oktober 1997 mit 
den Stimmen der Fraktion der CDU/CSU gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der 
Gruppe der PDS und Abwesenheit der Fraktion der 
F.D.P. die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat in seiner Sitzung am 4. März 1998 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. so-
wie der Gruppe der PDS gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls empfohlen, 
den Gesetzentwurf abzulehnen. 

Der Ausschuß für Gesundheit hat dem federführen-
den Ausschuß in seiner Sitzung am 11. Februar 1998 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei 
Stimmenthaltung der Gruppe der PDS in Abwesen-
heit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Antrag auf Drucksache 13/4969 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat in seiner Sitzung am 4. März 1998 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der SPD dem federführenden Aus-
schuß die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Antrag auf Drucksache 13/6090 

Der Ausschuß für Wirtschaft  hat dem federführenden 
Ausschuß in seiner Sitzung am 29. Oktober 1997 mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimme der Gruppe der PDS bei Enthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Abwesenheit der Fraktion der F.D.P. die Ablehnung 
des Antrags empfohlen. 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat in seiner Sitzung am 4. März 1998 mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Gruppe der PDS bei 
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN dem federführenden Ausschuß die Ableh-
nung des Antrags empfohlen. 

c) Petitionen 

Im Laufe der Ausschußberatungen sind auch drei Pe

-

titionen beraten worden, zu denen der Petitionsaus

-

schuß Stellungnahmen nach § 109 GO-BT angefor- 
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dert hatte. Mit der Ablehnung der Vorlagen sind 
die Anliegen der Petitionen auf Ausschußdruck-
sachen 432 und 958, in denen die bestehende Sozial-
versicherungsfreiheit für geringfügige Beschäftigun-
gen beanstandet wird, nicht berücksichtigt worden. 
Der Petition auf Ausschußdrucksache 1269, in der 
die Beibehaltung der derzeitigen Regelungen zur so-
zialversicherungsfreien Beschäftigung für Studenten 
gefordert wird, ist entsprochen worden. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 13/3301 zielt dar-
auf ab, der Zunahme der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse entgegenzuwirken. Im Gesetzent-
wurf, der die Anzahl der geringfügig Beschäftigten 
auf 4,5 Millionen Personen beziffert, wird als Haupt-
grund für diese hohen Zahlen die Sozialversiche-
rungsfreiheit dieser Beschäftigungsform gesehen. Im 
Gesetzentwurf ist vorgesehen, daß Arbeitgeber 
grundsätzlich auch für diese Form der Beschäftigung 
beitragspflichtig sein sollen. Die geringfügig Be-
schäftigten selbst sollen dagegen nur dann versiche-
rungspflichtig werden, wenn ein Schutzbedürfnis be-
steht oder wenn die Versicherungspflicht unter dem 
Gesichtspunkt der solidarischen Finanzierung ge-
rechtfertigt ist. Wesentliche Elemente des Gesetzent-
wurfs sind die Aufhebung der Geringfügigkeitsgren-
ze in der Sozialversicherung und der Wegfall der Ge-
ringverdienergrenze, wobei kurzzeitige Beschäfti-
gungen, z. B. Saisonarbeiten, Krankenvertretungen 
bis zu zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen, unab-
hängig vom Verdienst sozialversicherungsfrei blei-
ben sollen. Auf Dauerbeschäftigungsverhältnisse mit 
einem Arbeitsentgelt bis zur Bagatellgrenze von 1/50 
der monatlichen Bezugsgröße (derzeit 87 bzw. 
73 DM) sollen ebenfalls keine Versicherungsbeiträge 
erhoben werden. Die vorgesehenen Maßnahmen be-
treffen u. a. Regelungen in der Krankenversicherung, 
der Rentenversicherung sowie der Pflegeversiche-
rung. In der Arbeitslosenversicherung soll u. a. ein 
reiner Arbeitgeberbeitrag ohne individuellen Lei-
stungsanspruch für alle kurzzeitig Beschäftigten ein-
geführt werden. 

Antrag auf Drucksache 13/4969 

Der Antrag auf Drucksache 13/4969 hat insbesonde-
re das Ziel, Frauen, die von den Nachteilen der So-
zialversicherungsfreiheit der sog. geringfügigen Be-
schäftigung besonders betroffen sind, beim Aufbau 
einer eigenständigen sozialen Absicherung zu unter

-

stützen. Weiterhin soll der Wettbewerbsverzerrung 
aufgrund des geringeren Personalkostenaufwandes 
geringfügiger Beschäftigung durch die Einführung 
eines verbindlichen und sozial verträglichen Beschäf-
tigungsstandards entgegengewirkt werden. Vorgese-
hen ist insbesondere die grundsätzliche Sozialversi-
cherungspflicht für alle dauerhaften Beschäftigun-
gen, wobei die Geringfügigkeitsgrenze auf eine Ba-
gatellgrenze von 1/50 der Bezugsgröße zurückge-
führt werden so ll. Weiterhin soll die Geringverdiener-
grenze wegfallen. Darüber hinaus wird eine Verrin-
gerung des bürokratischen Aufwandes bei der An

-

meldung von Teilzeitbeschäftigten angestrebt, um 
auf diese Weise insbesondere die Dunkelziffer der in 
Privathaushalten bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisse zu verringern. 

Antrag auf Drucksache 13/6090 

Im Antrag auf Drucksache 13/6090 werden Regelun-
gen gefordert, nach denen jede bezahlte Arbeitsstun-
de abhängiger Beschäftigung in allen Zweigen der 
Sozialversicherung versicherungspflichtig werden 
soll. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Sozial-
versicherungspflicht für jede bezahlte Arbeitsstunde 
ohne besonderen Verwaltungsaufwand eingeführt 
werden kann. Bei Arbeitsentgelten unterhalb des 
Existenzminimums sollen beide Beitragsanteile von 
den Arbeitgebern übernommen werden. Damit soll 
bei den betroffenen Beschäftigten die Akzeptanz der 
Versicherungspflicht erhöht und die geringfügige 
Beschäftigung für die Unternehmen verteuert wer-
den, um einer weiteren Ausweitung entgegenzuwir-
ken. Aus den Beitragsleistungen sollen sich Ansprü-
che auf das gesamte Leistungsspektrum von Arbeits-
förderung, Krankenversicherung und Rentenversi-
cherung ergeben. 

III. Öffentliche Anhörung am 10. Dezember 1997 

Am 10. Dezember 1997 fand als 120. Sitzung des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung und 76. 
Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend eine gemeinsame öffentliche Anhö-
rung von Sachverständigen statt. Die schriftlichen 
und mündlichen Stellungnahmen der Anhörungsteil-
nehmer sind in die Beratungen des Ausschusses ein-
bezogen worden. Über die nachfolgende Zusammen-
fassung der wesentlichen Ergebnisse der Anhörung 
hinaus wird auf das Wortprotokoll sowie die als Aus-
schußdrucksachen verteilten Stellungnahmen der 
Sachverständigen verwiesen. 

Themenkatalog 

I. Umfang, Struktur und Fehlentwicklungen der so-
zialversicherungsfreien geringfügigen Beschäfti-
gung 

II. Arbeitsmarkt- und wettbewerbspolitische Aspekte 
der geringfügigen Beschäftigung 

III. Auswirkungen auf die Beschäftigten 

IV. Auswirkungen auf die Sozialversicherung 

V. Steuer- und verfassungsrechtliche Aspekte 

VI. Vergleichbare Regelungen und Erfahrungen im 
Ausland 

Sachverständige 

- Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspoli-
tik (ISG) 

- Deutsches Institut für Wi rtschaftsforschung (DIW) 

- Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht 

- Statistisches Bundesamt 
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- Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut 
in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) 

- Institut der deutschen Wi rtschaft (IW) 

- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

- Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) 

- Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherun-
gen (HBV) 

- Deutsche Postgewerkschaft (DPG) 

- Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten 
(NGG) 

- Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG 
Bau) 

- Industriegewerkschaft Medien (IG Medien) 

- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) 

- Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 

- Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) 

- Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 

- Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-
Handwerks 

- Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 
(HDE) 

- Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer 
(ASU) 

- Bundesverband Freier Berufe (BFB) 

- Bundesverband 	Deutscher 	Anzeigenblätter 
(BVDA) 

- Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
(VDR) 

- Verband der Angestellten-Krankenkassen 

- AOK-Bundesverband 

- Bundesanstalt für Arbeit 

- Deutscher Frauenrat 

- Evangelische Frauenarbeit in Deutschland 

- Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) 

- Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauen-
büros 

- Deutscher Sportbund (DSB) 

- Prof. Hartwig Piepenbrock 

- Prof. Dr. Gerhard Bäcker 

- Ingrid Weber 

- Dr. Claudia Weinkopf 

- Prof. Dr. Norbert  Berthold 

- Dr. Hella Baumeister 

Der Vertreter des Instituts für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik (ISG) verwies darauf, daß in der 
Stichprobe des ISG von 5,6 Millionen geringfügig Be-
schäftigten auch eine Million Schüler und Studenten 
erfaßt seien. Bei diesen Personen stelle sich die Frage 
des Sozialversicherungsschutzes aber ganz anders 
als bei langfristig Dauerbeschäftigten an der Ge ring- 

fügigkeitsgrenze. In der Zahl von 5,6 Millionen sei 
der Mißbrauch schon enthalten; 20 % der Beschäftig-
ten in diesem Segment bet rieben allein oder gemein-
sam mit dem Arbeitgeber Mißbrauch. Dies müsse 
berücksichtigt werden, wenn über Gesetzesände-
rungen in diesem Bereich nachgedacht werde. 

Der Vertreter des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) stellte fest, daß die Einbezie-
hung geringfügig Beschäftigter und aller Nebener-
werbstätigen in die Sozialversicherung kurzfristig zu 
Mehreinnahmen zwischen 3 und 10 Mrd. DM führe, 
langfristig aber nicht das richtige Instrument sei, die 
Sozialversicherungskassen nachhaltig zu konsolidie-
ren. Aus seiner Sicht gehe es auch nicht ausschließ-
lich um diesen Konsolidierungseffekt, sondern auch 
um die Beseitigung von Verzerrungen auf dem Ar-
beitsmarkt und die individuelle Absicherung von Be-
schäftigten. Wenn man die Sozialversicherungs-
pflicht einführe, sei es außerdem entscheidend, wie 
man mit der Pauschalbesteuerung umgehe. Eine Be-
reinigung der Besteue rung würde beispielsweise ge-
ringfügig Beschäftigte, die auf das Einkommen ange-
wiesen seien, zu einem Wechsel in ein reguläres Teil-
zeitarbeitsverhältnis veranlassen. 

Der Vertreter des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht wies darauf 
hin, daß die in Deutschland geführte Diskussion über 
die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse in Eu-
ropa einzigartig sei. Im Ausland sei die geringfügige 
Beschäftigung als Massenphänomen unbekannt. In 
der Regel lägen do rt  die Geringfügigkeitsgrenzen 
deutlich niedriger als in Deutschland. Generell gebe 
es in Europa eine Tendenz, immer mehr Personen 
wegen der Schutzbedürftigkeit in die Sozialversiche-
rung einzubeziehen. 

Die Vertreter des Statistischen Bundesamtes erklär

-

teen, daß mit dem Mikrozensus 1996 knapp 1,6 Mil-
lionen geringfügig Beschäftigte ermittelt worden sei-
en, von denen 400 000 neben einem Hauptarbeitsver-
hältnis geringfügig beschäftigt seien. Das Statische 
Bundesamt gehe davon aus, daß dies die Untergren-
ze sei, mit der der Kernbereich der regelmäßig ge-
ringfügig Beschäftigten erfaßt werde. Da der Mikro-
zensus eine Momentaufnahme sei, gebe er keine 
Auskunft über saisonale Schwankungen, die sicher-
lich in erheblichem Maße vorhanden seien. Nach sei-
nen Erfahrungen würden gesetzliche Regelungen 
zur geringfügigen Beschäftigung aber in erster Linie 
den Kernbereich betreffen. 

Die Vertreterin des Wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung 
(WSI) sprach sich dafür aus, geringfügig Beschäftigte 
in die Sozialversicherung einzubeziehen. Aus ar-
beitsmarktpolitischer Sicht sei es sinnvoll, bis auf 
eine Bagatellgrenze herunterzugehen. Wichtig sei 
dabei auch der Aspekt der Schutzbedürftigkeit, da 
die geringfügig Beschäftigten nach der derzeitigen 
Regelung aus dem System der sozialen Sicherung 
ausgeklammert seien. Die alleinige Einbeziehung 
von geringfügig Nebenbeschäftigten greife zu kurz, 
da damit diejenigen, die am meisten auf die soziale 
Absicherung angewiesen seien, weiterhin ausge-
schlossen blieben. Grundsätzlich sollte die Einbezie- 
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hung in die Sozialversicherung den geringfügig Be-
schäftigten auch Zugang zu allen Leistungen gewäh-
ren. Um Mitnahmeeffekte und Mißbrauch auszu-
schließen, könnte die Versicherungspflicht auch auf 
Selbständige ausgedehnt werden. 

Der Vertreter des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) betonte, daß bei einer Reform im Bereich der ge-
ringfügigen Beschäftigung immer die Wechselwir-
kung mit dem Problem der Schwarzarbeit berück-
sichtigt werden müsse. Es gebe einen Zusammen-
hang zwischen der Höhe der Steuer- und Abgaben-
belastung und dem Ausweichen in die Schattenwirt-
schaft. Der derzeit moderateste Reformvorschlag sei 
das Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze. Dies sei 
möglicherweise ein erster und nicht zu folgenschwe-
rer Ansatzpunkt, der die Beschäftigungschancen der 
Geringqualifizierten nicht nachhaltig treffen würde. 

Die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) sprach sich dafür aus, sämtliche Beschäfti-
gungsverhältnisse über der Bagatellgrenze in die So-
zialversicherung einzubeziehen, eine hälftige Bei-
tragszahlung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein-
zuführen und den Versicherten das ganze Leistungs-
spektrum der Sozialversicherungsträger zur Verfü-
gung zu stellen. Ausnahmeregelungen für bestimmte 
Personengruppen oder Beschäftigungsverhältnisse 
sollten aus der Sicht des DGB nicht geschaffen wer-
den. Dem DGB gehe es nicht um die Abschaffung 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, son-
dern um ihre Gleichstellung mit normalen Beschäfti-
gungsverhältnissen. Im Vordergrund stehe der Ge-
danke, die Betroffenen in den Schutz der Sozialversi-
cherung einzubeziehen. Eine nächste Stufe müsse 
die Einbeziehung der Scheinselbständigen sein, um 
eine Umwandlung geringfügiger in scheinselbstän-
dige Beschäftigung zu verhindern. 

Der Vertreter der Deutschen Angestellten -Gewerk-
schaft (DAG) unterstrich, daß die zunehmende Um-
wandlung bisher sozialversicherungspflichtiger in 
sozialversicherungsfreie Beschäftigung zu einer Ero-
sion der Normalarbeitsverhältnisse führe. Die DAG 
spreche sich dafür aus, geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse sozialversicherungspflichtig zu machen, 
die Geringverdienergrenze, bis zu der der Arbeitge-
ber beide Beitragshälften zu tragen habe, aber nicht 
anzugreifen. Geringfügige Beschäftigung sei immer 
in Bereichen angesiedelt, in denen Vollzeitarbeits-
plätze so in Teile zerlegt werden könnten, daß sie ge-
rade unterhalb der Sozialversicherungspflicht ende-
ten. Dieser Subventionierung in einmaliger Größen-
ordnung und der damit verbundenen Wettbewerbs-
verzerrung müsse entgegengesteuert werden. 

Die Vertreterin der Gewerkschaft Handel, Banken 
und Versicherungen (HBV) wies darauf hin, daß die 
Zahl der nicht sozialversicherungspflichtigen Teil-
zeitbeschäftigten insbesondere im Einzelhandel stark 
zugenommen habe. Dies sei auf den anhaltend schar-
fen Wettbewerb im Einzelhandel und die Änderung 
des Ladenschlußgesetzes zurückzuführen. Es sei von 
derzeit 60 000 geringfügig Beschäftigten im Einzel-
handel auszugehen. Solange diese Beschäftigungs-
verhältnisse legal möglich seien, werde es aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen zu einer Ausweitung 

kommen, die sozialpolitisch nicht gewollt sein könne. 
Den bestehenden Wettbewerbsverzerrungen auf-
grund geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse sei 
nur durch eine gute und stringente gesetzliche Rege-
lung beizukommen. 

Die Vertreterin der Deutschen Postgewerkschaft 
(DPG) erklärte, daß es bei der Deutschen Post AG 
kaum geringfügig Beschäftigte, aber bereits eine 
hohe Zahl von Teilzeitbeschäftigten gebe. Durch das 
Postgesetz werde es zu einer zunehmenden Un-
sicherheit bei diesen Beschäftigten kommen. Ihre Ar-
beitsplätze seien wegen der zu erwartenden Wett-
bewerbsverzerrungen durch Firmen mit überwie-
gend geringfügig Beschäftigten gefährdet. 

Der Vertreter der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, 
Gaststätten (NGG) stellte fest, daß in den letzten fünf 
Jahren eine erhebliche Zunahme der geringfügig Be-
schäftigten im Hotel- und Gaststättenbereich zu ver-
zeichnen sei. Angesichts der in der Branche vorhan

-

denen Mobilität der Beschäftigten sei das Argument, 
daß auf geringfügig Beschäftigte in Spitzenzeiten 
nicht verzichtet werden könne, nicht stichhaltig. 

Die Vertreterin der Industriegewerkschaft Bauen, 
Agrar, Umwelt (IG Bau) betonte, daß eine Einbezie-
hung der geringfügig Beschäftigten im Bereich der 
Gebäudereinigung nicht zu einem Ausweichen in 
die Schwarzarbeit führen werde. Das Gebäudereini-
ger-Handwerk sei die einzige Branche, die sich in 
der letzten Zeit darum bemüht habe, geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Die IG 
Bau spreche sich für ein Gesetz aus, daß die Einbe-
ziehung in die Sozialversicherung ab einer bestimm-
ten Bagatellgrenze für die geringfügig Beschäftigten, 
aber auch die Scheinselbständigen regele. 

Die Vertreterin der Industriegewerkschaft Medien 
(IG Medien) wies darauf hin, daß es im Bereich der 
Zeitungszustellung zunehmend zu einer Umwand-
lung von sozialgeschützten Teilzeitarbeitsverhältnis-
sen in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
komme. Die IG Medien sehe die Einbeziehung der 
geringfügig Beschäftigten oberhalb einer Mindest-
grenze in die Sozialversicherung insgesamt positiv. 

Die Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) unterstrichen, daß die 
vorliegenden Daten weder Hinweise auf einen star-
ken Anstieg der geringfügigen Beschäftigung noch 
auf die zunehmende Umwandlung von Normalar-
beitsverhältnissen in geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse enthielten. Sie verwiesen zugleich dar-
auf, daß der Anreiz zur Schaffung sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung immer mehr nach-
lasse, wenn die Rahmenbedingungen für die Unter-
nehmen durch ein weiteres Hochschrauben der Per-
sonalkosten immer unattraktiver würden. 

Der Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH) vertrat die Auffassung, daß die 
Einführung der Sozialversicherungspflicht für ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse nicht zu ei-
nem Mehr an Vollzeitbeschäftigung, sondern zu ei-
nem Mehr an Schwarzarbeit führen werde. Eine ent-
sprechende Rechtsänderung führe zu einer Verteue- 
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rung der Arbeit, obwohl eine Verringerung der Ko-
sten der Arbeit und der Belastung der Arbeitnehmer-
einkommen dringend notwendig sei. Im übrigen 
diene die geringfügige Beschäftigung, die sich im 
Handwerk auf bestimmte Bereiche konzentriere, in 
erster Linie zur Flexibilisierung der Arbeitsabläufe. 

Die Vertreter des Deutschen Hotel - und Gaststätten-
verbandes (DEHOGA) wiesen darauf hin, daß die 
Einführung der Sozialversicherungspflicht zu einer 
wesentlichen Verteuerung der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse führen werde. Die damit 
verbunden Preiserhöhungen hätten zur Folge, daß es 
in einigen Bereichen zu erheblichen Umsatzeinbu-
ßen kommen werde, die einen Teil der Betriebe in ih-
rer wirtschaftlichen Existenz gefährdeten. Die im 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD vorgesehene 
Ausnahmeregelung für kurzfristige Beschäftigung 
reiche nicht aus, da die Saison in der Gastronomie 
länger als zwei Monate dauere. Sie plädierten daher 
dafür, gerade auch vor dem Hintergrund der un-
sicheren Datenlage, den derzeitigen Status quo bei-
zubehalten. 

Der Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Zei-
tungsverleger wies darauf hin, daß die Zustelltätig-
keit nach Einführung der Sozialversicherungspflicht 
für die überwiegend geringfügig beschäftigten Zu-
steller nur dann attraktiv sei, wenn der Arbeitgeber 
auch den Arbeitnehmeranteil übernehme. Dies führe 
zu einer Erhöhung des monatlichen Aufwandes für 
einen Zusteller auf 1 200 bis 1 500 DM. Diese Ver-
teuerung könne von den Zeitungsverlagen nicht ver-
kraftet werden. 

Der Vertreter des Bundesinnungsverbandes des Ge-
bäudereiniger-Handwerks setzte sich im Gegensatz 
zu den Vertretern der übrigen Arbeitgeberverbände 
für die vollständige Abschaffung der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse ein. Aus der Sicht seines 
Verbandes werde es dadurch weder zu einem Weg-
fall von Beschäftigungsverhältnissen in erheblichem 
Umfang noch zu nennenswerten Kostenerhöhungen 
für die Arbeitgeber kommen. 

Für den Vertreter des Hauptverbandes des Deut-
schen Einzelhandels (HDE) stellte sich die Frage, ob 
die derzeit geringfügig Beschäftigten nach der Ein-
führung der Sozialversicherungspflicht bereit seien, 
zu den neuen Bedingungen zu arbeiten. Die gering-
fügige Beschäftigung werde durch die Versiche-
rungspflicht und die Individualbesteuerung für die 
betroffenen Arbeitnehmer weniger attraktiv. Im übri-
gen müßten sich auch die Bet riebe angesichts der 
Verteuerung fragen, ob sie weiter an diesen Beschäf-
tigungsverhältnissen festhalten könnten. 

Der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger 
Unternehmer (ASU) räumte ein, daß die pauschale 
Lohnsteuer quantitativ dem Arbeitgeberanteil an 
der Sozialversicherung entspreche. Entscheidend sei 
aber, daß wegen der Sozialversicherungsfreiheit der-
zeit bestimmte Beschäftigungsmöglichkeiten angebo-
ten werden könnten, die es sonst nicht geben würde. 

Der Vertreter des Bundesverbandes Freier Berufe 
(BFB) erklärte, daß gerade die kleineren Einheiten 
im Bereich der Freien Berufe mit durchschnittlich 2,8 

Beschäftigten auf die 620-DM-Kräfte angewiesen 
seien, um Leistungsspitzen abdecken zu können. 
Dieser Tatsache werde mit dem vom BFB entwickel-
ten Kontingentierungsmodell Rechnung getragen, in 
dem als Abschneidegröße eine Zahl von zehn dauer-
haft Beschäftigten vorgeschlagen werde. 

Der Vertreter des Bundesverbandes Deutscher An-
zeigenblätter (BVDA) stellte fest, daß die Einführung 
der Sozialversicherungspflicht nicht zu einer Redu-
zierung der Zustelltätigkeiten geringfügig Beschäf-
tigter führen werde. Das Kostengefüge in den Verla-
gen werde dadurch aber zusätzlich belastet. Außer-
dem könnten gesicherte Voll- und Teilzeitarbeitsplät-
ze aufgrund des Kostendrucks in Gefahr geraten. 

Der Vertreter des Verbandes Deutscher Rentenversi-
cherungsträger (VDR) sprach sich dafür aus, die ge-
ringfügig Nebenbeschäftigten in die Versicherungs-
pflicht einzubeziehen. Um Ausweichreaktionen zu 
vermeiden, empfahl er außerdem die Einbindung der 
sog. Scheinselbständigen. Bei der Einbeziehung aller 
geringfügig Beschäftigten in die Versicherungs-
pflicht stelle sich die Frage, ob die gesetzliche Ren-
tenversicherung es sich leisten könne, zusätzliche 
Personen aufzunehmen, deren Leistungsansprüche 
durch die Höhe ihrer Beiträge nicht gedeckt seien. 
Dies gelte insbesondere für den Bereich der Rehabili-
tationsmaßnahmen und der Erwerbsminderungsren-
ten. Im Gegensatz dazu führe die Einbeziehung der 
geringfügig Nebenbeschäftigten, die bereits einer 
sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung 
nachgingen, nicht zu zusätzlichen Leistungsberech-
tigten. Im übrigen wies er darauf hin, daß aus rein 
geringfügigen Beiträgen keine vernünftigen Anwart-
schaften in der Rentenversicherung aufgebaut wer-
den könnten. 

Der Vertreter des Verbandes der Angestellten -Kran-
kenkassen stellte fest, daß 90 % der geringfügig Be-
schäftigten über die Familienversicherung kranken-
versichert seien. Da über die Familienversicherung 
alle Sachleistungen abgedeckt seien, hätte die Ein-
beziehung der geringfügig Beschäftigten in die Ver-
sicherungspflicht eine Stärkung der Finanzgrund-
lagen der gesetzlichen Krankenversicherung zur 
Folge. 

Der Vertreter des AOK-Bundesverbandes wies auf 
die Gefahr von Mitnahmeeffekten bei der Einfüh-
rung der Versicherungspflicht ab der ersten Mark 
hin. Damit werde die Möglichkeit eröffnet, sich billig 
in die gesetzliche Krankenversicherung einzukaufen. 
Dies wirke sich für die gesetzlichen Krankenkassen 
negativ aus, da zusätzliche Versicherungsverhält-
nisse mit Minimalbeiträgen entstehen würden, die 
Ansprüche auf die umfassenden Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen begründeten. 

Der Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit äußerte 
Bedenken gegenüber der Einführung der Versiche-
rungspflicht von der ersten Arbeitsstunde an. Da-
durch entstünden bei den Versicherten Leistungsan-
sprüche, insbesondere im Bereich von Fortbildung 
und Umschulung, die der Beitragsäquivalenz nicht 
entsprechen würden und aus der Sicht der Bundes-
anstalt deshalb nicht gerechtfertigt seien. 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10180 

Die Vertreterin des Deutschen Frauenrates betonte, 
daß sie die drastische Absenkung der Geringfügig-
keitsgrenze bis zu einer Bagatellgrenze auf jeden 
Fall für den richtigen Weg halte. Dafür gebe es ar-
beitsmarktpolitische, sozialpolitische, wettbewerbs-
politische und nicht zuletzt frauenpolitische Gründe. 
Deshalb reiche es dem Deutschen Frauenrat auch 
nicht aus, lediglich die geringfügig Nebenbeschäftig-
ten in die Sozialversicherungssysteme einzubezie-
hen. Wegen des besonderen Schutzbedürfnisses 
müßten gerade die ausschließlich geringfügig be-
schäftigten Frauen in den vollen Schutz einbezogen 
werden, und zwar mit gleichen Rechten und gleichen 
Pflichten. Sie begrüßte die im Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD vorgesehene generelle Beitrags-
pflicht des Arbeitgebers, sah aber Probleme bei den 
Ausnahmeregelungen beispielsweise im Bereich der 
Rentenversicherung. 

Die Vertreterin der Evangelischen Frauenarbeit in 
Deutschland unterstrich, daß der zunehmenden Aus-
weitung der geringfügigen Beschäftigung entgegen-
gewirkt werden müsse. Angesichts der hohen Zahl der 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse komme es 
zu einem immer mehr fortschreitenden Dequalifizie-
rungsprozeß, der mittel- und langfristig sehr schwer-
wiegende soziale Folgen haben werde. 

Die Vertreterin der Katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung (KAB) ging davon aus, daß die Einführung 
der Sozialversicherungspflicht, mit der dem sozialen 
Schutzbedürfnis verstärkt Rechnung getragen wer-
de, auch zu einer verbesserten Qualifizierung führe. 
Die KAB spreche sich dafür aus, die geringfügig Be-
schäftigten voll in die Sozialversicherung einzubezie-
hen. Die Beibehaltung einer Bagatellgrenze sei dabei 
kein Problem. Entscheidend sei aus der Sicht der 
KAB das Entstehen individueller Ansprüche, da an-
gesichts der vielfach nicht mehr durchgängigen Er-
werbsbiographien nicht nur bei Frauen jeder Bau-
stein in der sozialen Sicherung wichtig sei. 

Die Vertreterin der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kommunaler Frauenbüros erklärte, daß die im Ge-
setzentwurf der Fraktion der SPD vorgesehene 50-
Tage-Regelung zur kurzfristigen Beschäftigung bei-
spielsweise in Form einer eintägigen Vollbeschäfti-
gung über 50 Wochen dem Mißbrauch durch eine 
solche Aufsplitterung der Arbeit Tor und Tür öffne. 
Aus ihrer Sicht sollten alle Beschäftigten ohne Aus-
nahme in die Sozialversicherungspflicht einbezogen 
werden, zumal auch geringfügig beschäftigte Ehe-
frauen in der Regel nur einen Ehemann von der So-
zialhilfe entfernt seien. 

Der Vertreter des Deutschen Sportbundes (DSB) 
sprach sich mit Blick auf den Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD für eine Ausnahmeregelung für ge-
meinnützige Vereine aus. Die Versicherungspflicht 
oberhalb einer Bagatellgrenze sei für die Sportver-
eine nämlich mit sehr viel höheren Kosten verbun-
den, deren Finanzierung nur durch Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge oder Verringerung des Angebots 
möglich sei. 

Der Sachverständige Prof. Hartwig Piepenbrock 
plädierte dafür, alle versicherungsfreien Beschäfti-
gungsverhältnisse mit Arbeitgeberbeiträgen zu bele-

gen. So gebe es zumindest für die Arbeitgeber keine 
Arbeitsverhältnisse erster und zweiter Stufe mehr; 
dann werde auch niemand mehr auf den Gedanken 
kommen, versicherungspflichtige Teilzeitarbeitsver-
hältnisse in versicherungsfreie Beschäftigungsver-
hältnisse umzuwandeln. Im übrigen stellte er fest, 
daß durch die Einführung der Versicherungspflicht 
möglicherweise zahlenmäßig Arbeitsplätze wegfal-
len würden, da es für die Arbeitgeber dann sinnvoller 
sei, in längerfristige Teilzeitbeschäftigungen auszu-
weichen. Die Zahl werde sich daher verringern, das 
Arbeitsvolumen aber gleich groß bleiben. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Gerhard Bäcker er-
läuterte, daß die unterschiedlichen Daten auf unter-
schiedliche Untersuchungsmethoden zurückzufüh-
ren seien. Unabhängig von den Daten sei aber für je-
den greifbar, daß sich auf dem Arbeitsmarkt ein star-
ker Trend zu einer vermehrten Nutzung von gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen zeige. Die der-
zeitige Regelung führe zu Wettbewerbsverzerrun-
gen, da sie eine bestimmte Beschäftigungsform quasi 
subventioniere. Der Vorschlag der Fraktion der SPD, 
grundsätzlich eine Arbeitgeberbeitragspflicht einzu-
führen, sei ein wesentlicher Schritt, um die Wettbe-
werbsnachteile zwischen einzelnen Bet rieben und 
Branchen auszugleichen, da für die Arbeitgeber 
dann kein Anreiz mehr bestehe, in geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse auszuweichen. 

Die Sachverständige Ingrid Weber verwies auf die 
Zunahme der Kündigungsschutzprozesse geringfü-
gig Beschäftigter insbesondere im Bereich des Han-
dels und der Gebäudereinigung. Das Instrumentari-
um des Kündigungsschutzes reiche aber nicht aus, 
diese Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten. Es sei 
daher zu überlegen, ob man sie in dieser Form erhal-
ten oder durch die Einführung der Sozialversiche-
rungspflicht zu normalen Beschäftigungsverhältnis-
sen machen solle. 

Die Sachverständige Dr. Claudia Weinkopf stellte 
fest, daß sich Unternehmen mit überwiegend gering-
fügig Beschäftigten kurzfristig Wettbewerbsvorteile 
verschaffen könnten. Langfristig könnten sie aber 
nur dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie auf 
qualifizierte Arbeit und qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen setzten. Sie sprach sich dafür aus, 
auf der Arbeitgeberseite jede Arbeitsstunde gleich-
mäßig mit Sozialversicherungsbeiträgen zu belasten 
und auf seiten der Beschäftigten möglichst wenige 
Ausnahmetatbestände vorzusehen, um die Regelung 
anwendbar, praktikabel und letztlich auch gerecht 
zu gestalten. Im übrigen müßten auch die bestehen-
den Anreize für geringfügige Beschäftigung, nämlich 
das Ehegatten-Splitting und die kostenlose Mitver

-

sicherung, überprüft werden. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Norbert Berthold 
unterstrich, daß durch die Einführung der vollen Ver-
sicherungs- und Steuerpflicht für geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse die Nachfrage nach solchen 
Arbeitsplätzen drastisch zurückgehen werde. Durch 
die Einführung der Sozialversicherungspflicht wür-
den die Sozialsysteme letztlich langfristig nicht ent-, 
sondern belastet. Im übrigen trage der Sozialstaat 
durch die hohe Steuer- und Abgabenlast selbst dazu 
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bei, daß die Nachfrage nach versicherungsfreien Be-
schäftigungen deutlich zugenommen habe. Die Zu-
nahme der 620-DM-Beschäftigungen sei für ihn nur 
ein Symptom der derzeitigen Fehlentwicklungen. 
Aus seiner Sicht sei die Einführung der Sozialversi-
cherungspflicht kontraproduktiv; es komme vielmehr 
darauf an, die hohe Steuer- und Abgabenlast deut-
lich zu senken. 

Die Sachverständige Dr. Hella Baumeister betonte, 
daß es darum gehe, die Situation auf dem Arbeits-
markt zu entlasten. Die möglichst uneingeschränkte 
Einführung der Sozialversicherungspflicht für ge-
ringfügige Beschäftigungen werde diese Beschäfti-
gungsform für geringfügig Nebenbeschäftigte un-
attraktiv machen. Sie habe die Hoffnung, daß es ge-
lingen werde, das dadurch freiwerdende Arbeits-
volumen in abgesicherte Teilzeitarbeitsplätze umzu-
wandeln. Im übrigen plädierte sie dafür, bei der Ein-
führung der Sozialversicherungspflicht bei den 
Hauptbeschäftigten die Geringverdienergrenze bei-
zubehalten, um die Akzeptanz auf seiten der Arbeit-
geber zu erhöhen. 

IV. Ausschußberatungen 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU unterstri-
chen, daß die Problematik der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse auch für sie eine wichtige 
Frage sei. Andererseits kritisierten sie, daß sich die 
Fraktion der SPD nicht die Mühe gemacht habe, ih-
ren Gesetzentwurf aus dem Jahre 1995, der in eini-
gen Teilen überholt sei, zu überarbeiten. Durch die 
Kündigungsschutzregelungen, die Änderungen bei 
der Kurzzeitigkeitsgrenze und bei der Versicherungs-
pflicht für Studenten seien einige der im Gesetzent-
wurf enthaltenen Punkte bereits geregelt. Dies zeige 
auch, daß der Vorwurf an die Bundesregierung unzu-
treffend sei, sie habe bisher nichts unternommen. 
Das Hauptproblem liege aus ihrer Sicht bei den Ne-
bentätigkeiten, die zusätzlich zu einer versicherungs-
pflichtigen Tätigkeit ausgeübt würden. Sie begrüß-
ten das Signal der Fraktion der SPD zu einem Kom-
promiß. Um zu einem solchen Kompromiß zu gelan-
gen, sei es aber wichtig, über konkrete Vorschläge 
zu sprechen. Sie verwiesen darauf, daß es sich bei ca. 
30 % der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
um Arbeitsplätze im Haushalt handele. Für diesen 
Bereich seien differenzie rte Lösungen erforderlich, 
zumal das Haushaltsscheckverfahren nicht in der 
Weise gegriffen habe, wie es beabsichtigt gewesen 
sei. Als wesentliches Problem sahen sie auch die Um-
wandlung von Normalarbeitsverhältnissen in gering-
fügige Beschäftigungsverhältnisse und die damit ver-
bundene Aufsplitterung von Tätigkeiten an. Es sei 
dringend notwendig, diese Entwicklung zu stoppen; 
gleichzeitig sei es wichtig, zu einer weiteren Flexibi-
lisierung bei der Teilzeitarbeit zu kommen. Ein wei-
teres Problem sei die Flucht aus der Sozialversiche-
rungspflicht durch die Zunahme der Scheinselbstän-
digkeit. In der Diskussion über die Einbeziehung der 
620-DM-Beschäftigungsverhältnisse in die Sozialver-
sicherung sei es aber auch unabdingbar, eine Ab-
grenzung zwischen Haupt- und Nebentätigkeiten so-
wie Ehrenämtern zu finden. Sie sprachen sich dafür 
aus, das Instrument der geringfügigen Beschäftigung 

grundsätzlich beizubehalten, aber den Mißbrauch 
wirksamer zu bekämpfen. Die Einführung einer 
Bagatellgrenze sei hier nicht die geeignete Lösung, 
man müsse sehr viel differenzie rter an diese Proble-
matik herangehen. Abschließend stellten sie fest, 
daß es in der Koalition unterschiedliche Auffassun-
gen zur Frage der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse gebe. Für ihre Fraktion gehe es bei den 
620-DM-Beschäftigungsverhältnissen in erster Linie 
um die Frage der Wettbewerbsverzerrung. Trotz der 
ablehnenden Haltung der Fraktion der F.D.P. sei 
die Akte „geringfügige Beschäftigung" für sie noch 
nicht geschlossen. Sie appellierten daher an den 
Koalitionspartner, seine Haltung nochmals zu über-
denken und vor allen Dingen die neue Dimension, 
die sich durch eine Ausweitung der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse und die damit verbun-
dene Wettbewerbsverzerrung ergeben würde, zu se-
hen. Abschließend verwiesen sie darauf, daß es be-
kanntermaßen in ihrer Fraktion Vorschläge zur Pro-
blematik der geringfügigen Beschäftigung gebe. 
Diese Vorschläge seien aber in der Koalition nicht 
mehrheitsfähig, da es in dieser Frage unterschied-
liche Positionen gebe. Es werde daher keine eigene 
Gesetzesinitiative ihrer Fraktion, aber auch keine 
Zustimmung zu den vorliegenden Gesetzentwürfen 
bzw. Anträgen geben. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD bedauerten, 
daß nach der langen Vorlaufzeit noch kein Gesetz-
entwurf der Koalitionsfraktionen vorliege, zumal der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung den 
Mißbrauch der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse wiederholt angeprangert habe. Bisher sei 
nichts passiert, um diesem Mißbrauch abzuhelfen. 
Ihre Fraktion habe einen Gesetzentwurf vorgelegt, in 
dem die Sozialversicherungspflicht nicht pauschal 
für alle gefordert werde, sondern in dem differenzier-
te Regelungen vorgeschlagen würden. Der entschei-
dende Punkt sei aus ihrer Sicht, die Wettbewerbsver-
zerrung auf dem Arbeitsmarkt zu beenden. Ebenfalls 
wichtig sei es, die soziale Absicherung aller Arbeit-
nehmer sicherzustellen. Im übrigen trage ihr Gesetz-
entwurf auch der Tatsache Rechnung, daß die Sozial-
kassen stark belastet seien und daß sich dies durch 
die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse immer mehr verstärke. Sie unterstrichen, 
daß sie kompromißbereit seien, wenn es zu einer Dis-
kussion auf der Grundlage ihres Gesetzentwurfs 
kommen sollte, zweifelten aber daran, daß die Koali-
tionsfraktionen an einer ernsthaften Diskussion und 
an einer Lösung der derzeitigen Mißbrauchstatbe-
stände interessie rt  seien. Angesichts der drama-
tischen Entwicklung, die sowohl in der Ausweitung 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als 
auch in der Umwandlung von Normalarbeitsverhält-
nissen in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu 
sehen sei, bestehe dringender Handlungsbedarf. Die 
Koalition habe mit der Dynamisierung der Geringfü-
gigkeitsgrenze entscheidend zur Zunahme der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse und zur Um-
wandlung der Regelbeschäftigungen in 620-DM-
Beschäftigungsverhältnisse beigetragen. Vor diesem 
Hintergrund sei es wichtig, sich um einen Kompro-
miß in dieser Frage zu bemühen. Im übrigen stellten 
sie fest, daß das Haushaltsscheckverfahren in Frank- 
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reich im Gegensatz zu Deutschland deswegen so at-
traktiv sei, weil dort  jede Beschäftigung von der er-
stell Arbeitsstunde an versicherungspflichtig sei. Mit 
Blick auf die ablehnende Haltung der Fraktion der 
F.D.P. merkten sie an, daß es durch die Ausweitung 
der 620-DM-Beschäftigungsverhältnisse insbesonde-
re im Einzelhandel und bei den Pflegediensten zu ei-
ner starken Wettbewerbsverzerrung komme. Hier sei 
die Fraktion der F.D.P., die sich doch grundsätzlich 
gegen jede Art  von Wettbewerbsverzerrung ausspre-
che, gefordert. Abschließend wiesen sie nochmals 
auf den dringenden politischen Handlungsbedarf 
hin. Angesichts der Ausuferung der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse in allen Bereichen sei 
eine Neuregelung überfällig. Sie seien jederzeit be-
reit, auf der Grundlage der in der Fraktion der CDU/ 
CSU diskutierten Vorschläge zur Einbeziehung der 
geringfügig Beschäftigten in die Sozialversicherung 
zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Sie be-
dauerten deshalb, daß wegen der inneren Blockade 
der Koalition nicht einmal eine Teillösung möglich 
sei. 

Die Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN unterstrichen, daß die Zahl ungeschützter Ar-
beitsverhältnisse erschreckende Ausmaße angenom-
men habe. Dies zeige sich insbesondere in der Zu-
nahme nicht ausreichend abgesicherter Teilzeitarbeit 
und geringfügiger Beschäftigung unterhalb der So-
zialversicherungspflicht. Es gebe verschiedene Wege 
aus dem Dilemma: Eine Möglichkeit sei die Absen-
kung der Geringfügigkeitsgrenze, eine andere, be-
stimmte Gruppen in die Sozialversicherungspflicht 
einzubeziehen. Aus ihrer Sicht bestehe dringender 
politischer Handlungsbedarf. Entscheidend sei es, 
dem weiteren Anwachsen der 620-DM-Beschäfti-
gungsverhältnisse zu begegnen. Im Antrag ihrer 
Fraktion werde daher gefordert, daß die Geringfü-
gigkeitsgrenze bis auf eine Bagatellgrenze fallen 
müsse. Ferner hoben sie hervor, daß die fortschrei-
tende Umwandlung von Normalarbeitsverhältnissen 
in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse auch 
Auswirkungen auf die Stabilität der Sozialversiche-
rungssysteme habe. Des weiteren führe sie dazu, daß 
eine Vielzahl von Beschäftigten ohne den Schutz der 
Sozialversicherung dastehe. Insbesondere Frauen 
hätten dadurch schlechtere Chancen, Zugang zu so-
zialer Absicherung zu finden. Im übrigen gehöre in 
diesem Zusammenhang auch die Problematik der 
Scheinselbständigkeit. Den Mißerfolg des von den 
Koalitionsfraktionen eingeführten Haushaltsscheck-
verfahrens führten sie darauf zurück, daß die Ge ring-
fügigkeitsgrenze nicht abgeschafft worden sei. An-
gesichts der ablehnenden Haltung der Fraktion der 
F.D.P. zur Einbeziehung der geringfügig Beschäftig-
ten in die Sozialversicherung forde rten sie die Koali-
tionsfraktionen auf, deutlich zu erklären, ob in dieser 
Wahlperiode gesetzliche Regelungen zu dieser Pro-
blematik überhaupt möglich seien. Wenn Teile der 
Koalitionsfraktionen hier ebenfalls Handlungsbedarf 
sehen würden, sei aus ihrer Sicht auch eine interfrak-
tionelle Initiative möglich. Abschließend bemerkten 
sie, daß es in der Grundeinstellung Übereinstim-
mung mit der Fraktion der SPD gebe, im Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD stehe allerdings die Sanie-
rung der Sozialkassen zu sehr im Vordergrund. 

Die Mitglieder der Fraktion der F.D.P. erklärten, daß 
der Versuch, innerhalb der Koalitionsfraktionen zu 
einer Regelung im Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung zu kommen, bisher an ihrer ablehnen-
den Haltung gescheitert sei. Ihre Fraktion habe den 
bisher vorgelegten Vorschlägen des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung und der Fraktion 
der CDU/CSU aus guten Gründen nicht zugestimmt. 
An dieser Haltung werde sich auch in Zukunft 
nichts ändern, da die Einbeziehung der geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnisse in die Sozialversi-
cherungspflicht gravierende Nachteile nach sich zie-
he. Ihre Fraktion sehe durchaus den sich anbahnen-
den Strukturwandel und die Auswirkungen der Glo-
balisierung. Aus ihrer Sicht könnten die Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt aber nicht durch die 
Einführung der Sozialversicherungspflicht gelöst 
werden. Ferner sahen sie in den darin vorgesehenen 
Regelungen den Versuch, die Arbeitgeber zu 
schröpfen, um die Sozialkassen zu füllen. Sie räum-
ten ein, daß die bisherigen Modellarbeitsverhält-
nisse in Zukunft als Normalfall an Boden verlieren 
würden. Die Probleme, die hierdurch auf dem Ar-
beitsmarkt entstehen könnten, seien aber nicht 
durch die Einführung der Sozialversicherungspflicht 
für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu lö-
sen. Im übrigen sei zu befürchten, daß die Einfüh-
rung der Sozialversicherungspflicht dazu führen 
werde, daß die geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse entweder in die Illegalitä t  abwandern oder 
daß diese Arbeitsplätze wegen der Kosten vernichtet 
würden. Außerdem sei die Einführung der Sozialver-
sicherungspflicht mit Sicherheit nicht das richtige Si-
gnal zur Senkung der Arbeitskosten. Im übrigen 
führe die Einbeziehung der geringfügig Beschäftig-
ten in die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls 
zu einer geringen Aufstockung der Altersversor-
gung; dies könne nicht einmal annähernd ein sozial-
politischer Durchbruch zur eigenständigen Siche-
rung der Frau sein. 

Die Vertreterinnen der Gruppe der PDS unterstri-
chen, daß der Ausweitung der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse entgegengewirkt werden 
müsse. Dies sei keineswegs ein Randthema, son-
dern ein für weite Teile der Beschäftigten ausge-
sprochen wichtiges Thema. Die starke Zunahme 
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse im 
Zusammenhang mit der Privatisierung der Post und 
der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten führe zu 
einer Erosion der Sozialversicherungssysteme. Ein 
zentrales Problem sei auch die zunehmende Ten-
denz der Umwandlung von Normalarbeitsverhält-
nissen in 620-/510-DM-Beschäftigungsverhältnisse. 
Geringfügige Beschäftigung, die bisher als Ausnah-
me in der Sozialversicherung gegolten habe, sei 
mittlerweile zum Regelfall in verschiedenen Wirt

-schaftsbereichen geworden. Vor diesem Hinter-
grund seien parlamentarische Initiativen dringend 
erforderlich. Es sei daher ein Skandal, daß die Bun-
desregierung dazu noch keinen Entwurf vorgelegt 
habe. Hauptanliegen des Antrags ihrer Gruppe sei 
es, die soziale Absicherung für rund eine Mil lion 
Frauen, die allein auf 620-/510-DM-Arbeitsverhält-
nisse angewiesen seien, zu verbessern. Der Grund-
ansatz ihrer Gruppe laute, alle 620-/510-DM-Be- 
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schäftigungsverhältnisse in die Solidargemeinschaft 
einzubeziehen. In ihrem Antrag sei daher vorgese-
hen, den geringfügig Beschäftigten den Zugang zu 
allen Sozialversicherungssystemen zu ermöglichen, 
um dadurch auch sicherzustellen, daß sie Ansprü-
che aus allen Sozialversicherungszweigen geltend 
machen könnten. Darüber hinaus sei vorgesehen, 

daß die Beitragspflicht allein beim Arbeitgeber 
liege, wenn die Arbeitseinkommen unterhalb des 
Existenzminimums angesiedelt seien. Ziel einer sol-
chen Regelung sei es, 620-/510-DM-Beschäfti-
gungsverhältnisse für die Arbeitgeber weniger at-
traktiv zu machen und der Aufsplitterung von Voll-
zeitarbeitsverhältnissen entgegenzuwirken. 

Bonn, den 24. März 1998 

Leyla Onur 

Berichterstatterin 


